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Präambel 

Der	Verband	der	Schwesternschaften	vom	Deutschen	Roten	Kreuz	e.V.	ist	ein	
Mitgliedsverband	des	Deutschen	Roten	Kreuzes	und	somit	Teil	der	internatio-
nalen	Rotkreuz-	und	Rothalbmondbewegung.	
Er	 ist	der	Zusammenschluss	der	33	Schwesternschaften	vom	Roten	Kreuz	 in	
der	Bundesrepublik	Deutschland	und	repräsentiert	rund	22.000	Mitglieder.
Wie	alle	Gliederungen	und	Einrichtungen	dieser	weltumspannenden	Bewegung,	
haben	sich	auch	die	Schwesternschaften	vom	Deutschen	Roten	Kreuz	mit	ihren	
Mitgliedern	verpflichtet,	die	Grundsätze	des	Roten	Kreuzes	in	ihrem	Handeln	zu	
beachten.
Die	daraus	abgeleiteten	„Berufsethischen	Grundsätze	der	Schwesternschaften	
vom	 Deutschen	 Roten	 Kreuz“	 bilden	 für	 die	 Mitglieder	 (Rotkreuzschwestern)	
das	ethische	Fundament	ihres	beruflichen	Handelns.

Sie	dienen
•	der	Entwicklung	und	Festigung	des	beruflichen	Selbstverständnisses
•	der	Orientierung	des	Miteinanders	in	der	Gemeinschaft
•	als	Argumentationshilfe	in	ethischen	Grenzsituationen

Die	Werte	des	Roten	Kreuzes	und	Roten	Halbmondes	werden	durch	die	Qualität	
des	beruflichen	Handelns	jeder	einzelnen	Rotkreuzschwester	erlebbar	gemacht.	
Die	obersten	Ziele	sind,	sich	für	die	Achtung	der	Menschenwürde	einzusetzen	
und	menschliches	Leid	zu	lindern.	
Die	 Berufsethischen	 Grundsätze	 der	 Schwesternschaften	 vom	 Deutschen	
Roten	 Kreuz	 sind	 in	 Verbindung	 mit	 der	 Berufsordnung	 des	 Verbandes	 der	
Schwesternschaften	vom	DRK	e.V.	für	alle	Mitglieder	eine	Orientierungshilfe	bei	
der	Bewältigung	der	vielfältigen	Aufgaben	und	ethischen	Entscheidungen.
Die	stetige	Weiterentwicklung	der	Pflegeberufe	führt	zu	Veränderungen	des	An-
forderungsprofils,	 spezifischer	 Entscheidungskompetenz	 und	 größerer	 Eigen-
verantwortung.	
Deshalb	 ist	 die	 kontinuierliche	 Auseinandersetzung	 mit	 den	 Inhalten	 der	 Be-
rufsethischen	 Grundsätze	 für	 jede	 Rotkreuzschwester	 eine	 der	 wesentlichen	
Grundlagen	ihrer	Arbeit.

Berufsethische 
Grundsätze
der Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz
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Die	 internationale	 Rotkreuz-	 und	 Rothalbmondbewegung,	
entstanden	aus	dem	Willen,	den	Verwundeten	der	Schlacht-
felder	unterschiedslos	Hilfe	zu	 leisten,	bemüht	sich	 in	 ihrer	
internationalen	und	nationalen	Tätigkeit,	menschliches	Lei-
den	überall	und	jederzeit	zu	verhüten	und	zu	lindern.	Sie	ist	
bestrebt,	Leben	und	Gesundheit	zu	schützen	und	der	Würde	
des	Menschen	Achtung	zu	verschaffen.	Sie	 fördert	gegen-
seitiges	Verständnis,	Freundschaft,	Zusammenarbeit	und	ei-
nen	dauerhaften	Frieden	unter	allen	Völkern.

Für den Begriff Menschlich-
keit formulieren wir1          

Die	 Würde	 des	 Menschen	 ist	 unan-
tastbar.

Der	 vollkommene	 Respekt	 vor	 der	
Würde	 des	 Menschen	 besteht	 un-
geachtet	 seiner	 psychischen,	 phy-
sischen	 und	 sozialen	 Situation	 und	
ist	 unabhängig	 von	 gesellschaft-
lichen	 oder	 politischen	 Rahmen-	
bedingungen.

Jedes	 Mitglied	 schützt	 dieses	 Recht	
in	 der	 Überzeugung,	 dass	 die	 Be-
wahrung	 der	 Menschenwürde	 die	
Grundlage	für	die	persönliche	Entfal-
tung	 und	 für	 ein	 friedliches	 Zusam-
menleben	 zwischen	 Menschen	 und		
Völkern	ist.

Menschlichkeit	erfordert	die	kompro-
misslose	 Stellungnahme	 gegen	 jede	
Form	 von	 physischer,	 psychischer	
oder	sozialer	Gewalt.

Menschlichkeit	 ist	 das	 Grundprin-
zip	aller	humanitären	Hilfe	im	In-	und	
Ausland.

Daraus ergibt sich für unser 
pflegerisches Handeln2

•		dass	wir	das	Leben	bedingungslos	
achten,	die	persönlichen	Werte	des	
Menschen4	 respektieren	 und	 dafür	
eintreten,	seine	Rechte	zu	wahren.

•		dass	wir	 jedem	Menschen	 im	Erle-
ben	 und	 Verarbeiten	 von	 Gesund-
heit,	Krankheit,	Krisen	und	Sterben	
durch	 menschliches	 Verhalten	 bei-
stehen	und	ihn	durch	unsere	Fach-
kompetenz	unterstützen5.

•		dass	wir	die	erforderliche	Beratung	
und	Planung	von	Pflegemaßnahmen	
am	 Willen	 des	 Menschen	 ausrich-
ten,	auch	dann,	wenn	er	sich	nicht	
verständlich	machen	kann.	

•		dass	wir	Hilfe	zur	Selbsthilfe	leisten	
und	 somit	 die	 Selbstbestimmung	
und	 weitestgehende	 Selbständig-
keit	des	Menschen	erhalten,	wieder-
herstellen	und	fördern.

•		dass	wir	unser	Handeln	an	der	Bio-
grafie,	der	aktuellen	Lebenssituation	
und	dem	sozialen	Umfeld	des	Men-
schen	orientieren	und	die	Pflege	mit	
ihm	gemeinsam	vereinbaren.

•		dass	wir	Pflegebedürftigkeit,	Krank-
heit	 oder	 Alter	 nicht	 als	 Leistungs-
verlust,	 sondern	 als	 Entwicklungs-
stufe	 verstehen,	 in	 der	 individuelle	
Förderung	 und	 Begleitung	 möglich	
sind.

•		dass	wir	berufliches	Handeln	reflek-
tieren.

•		dass	 wir	 uns	 dafür	 einsetzen,	 ein	
Klima	 des	 Vertrauens,	 der	 Toleranz	
und	der	Offenheit	zu	schaffen.

Daraus ergibt sich für unser Ver-
ständnis von Schwesternschaft3

•		dass	wir	die	Gemeinschaft	als	Fun-
dament	 für	 Zugehörigkeit,	 Sicher-
heit	 und	 individuelle	 Entwicklung	
sehen.

•		dass	 unser	 Umgang	 miteinander	
von	 Wertschätzung	 und	 Respekt	
geprägt	ist.

•		dass	 wir	 Fähigkeiten	 und	 Grenzen	
bei	 uns	 selbst	 und	 anderen	 aner-
kennen	 und	 dass	 wir	 bereit	 sind,	
voneinander	zu	lernen.

•		dass	wir	durch	generationsübergrei-
fende	 Aktivitäten	 die	 Zusammenar-
beit	untereinander	fördern	und	darin	
eine	Chance	sehen,	den	Grundsatz	
der	 Menschlichkeit	 in	 unserer	 Ge-
meinschaft	glaubwürdig	zu	leben.

•		dass	wir	die	Unterschiedlichkeit	der	
Mitglieder	als	Bereicherung	erleben,	
die	 sich	 auch	 in	 der	 Zusammenar-
beit	 regionaler	 und	 überregionaler	
Netzwerke	zeigt.

•		dass	 wir	 jedem	 Mitglied	 die	 Mög-
lichkeit	für	individuelle	Beratung	und	
Austausch	anbieten.

•		dass	 wir	 gesellschaftliche	 Verant-
wortung	 für	die	Wahrung	der	Men-
schenwürde	 übernehmen	 und	 dies	
nach	innen	und	außen	vertreten.

Anmerkungen	1-5	siehe	Seite	20.
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Die	 Rotkreuz-	 und	 Rothalbmondbewegung	 unterscheidet	
nicht	 nach	 Nationalität,	 Rasse,	 Religion,	 sozialer	 Stellung	
oder	 politischer	 Überzeugung.	 Sie	 ist	 einzig	 bemüht,	 den	
Menschen	nach	dem	Maß	ihrer	Not	zu	helfen	und	dabei	den	
dringendsten	Fällen	Vorrang	zu	geben.

Für den Begriff Unparteilich-
keit formulieren wir1 

Unparteilichkeit	 ist	 eine	 der	 grundle-
genden	 Voraussetzungen	 für	 die	 ge-
rechte	Verteilung	humanitärer	Hilfe	an	
notleidende	Menschen2.

Der	Grundsatz	beinhaltet	mehrere	As-
pekte:	

Nichtdiskriminierung	 bedeutet	 die	
Gleichbehandlung	 von	 Menschen.	
Denn	obwohl	sie	sich	physisch,	intel-
lektuell,	moralisch	oder	durch	ihre	so-
ziale	 Stellung	 unterscheiden,	 haben	
alle	Menschen	das	gleiche	Recht	auf	
die	Achtung	ihrer	Menschenwürde.

Verhältnismäßigkeit	der	Hilfe	bedeu-
tet,	die	vorhandenen	Hilfsmittel	quan-
titativ	 und	 zeitlich	 in	 der	 jeweiligen	
Situation	 so	 einzusetzen,	 dass	 eine	
Gleichheit	der	Behandlung	für	alle	Be-
troffenen	erreicht	wird.

Unparteilichkeit	im	engeren	Sinne	be-
schreibt	 die	 notwendige	 Eigenschaft	
des	 Helfers.	 Sie	 ist	 Voraussetzung,	
um	 das	 Vertrauen	 aller	 Beteiligten	 zu	
gewinnen.	 Unparteilich	 handeln	 kann	
nur,	wer	 alle	Aspekte	 eines	Problems	
oder	 einer	 Situation	 einer	 genauen,	
vollständigen	und	objektiven	Prüfung3	
unterzogen	hat.

Unvoreingenommenes	Handeln	wird	
nur	dann	möglich,	wenn	sich	die	Hel-
fer	ihrer	politischen,	religiösen,	sozia-
len	und	sonstigen	Wertmaßstäbe	be-
wusst	sind	und	diese	reflektieren.	
Dazu	gehört	die	Bereitschaft,	die	Wert-
maßstäbe	anderer	zu	tolerieren.

Daraus ergibt sich für unser 
pflegerisches Handeln

•	dass	jeder	Mensch	das	gleiche	Recht	
auf	Pflege	hat.

•	dass	das	Maß	der	Pflegebedürftig-
keit	 für	 unser	pflegerisches	Tun	be-
stimmend	ist.	Wir	ermitteln	den	Bedarf4	
gemeinsam	mit	dem	Menschen	auf	der	
Grundlage	 fundierten	 Pflegewissens.	

•	dass	wir	 in	unserer	Tätigkeit	bei	be-
grenzten	 zeitlichen	 oder	 materiellen	
Ressourcen	unsere	Hilfe	an	der	Dring-
lichkeit	und	dem	Maß	der	Not	ausrich-
ten5.	Zur	Orientierung	nutzen	wir	das	
Pflegeleitbild6	 des	 Tätigkeitsfeldes.

•	dass	wir	bereit	sind,	die	Einstellun-
gen	 und	 Wertmaßstäbe	 des	 Men-
schen	zu	achten	und	bei	der	Pflege	
zu	berücksichtigen.

•	dass	 wir	 uns	 unserer	 Gefühle,	 wie	
z.	 B.	 Sympathie,	 Antipathie,	 Ekel	
oder	 Angst,	 bewusst	 werden,	 um	
den	Menschen	möglichst	vorurteils-
frei	zu	pflegen.	

•	dass	wir	uns	innerhalb	eines	Tätig-
keitsfeldes	 gegenseitig	 unterstüt-
zen,	 um	 unsere	 fachlichen	 sowie	
sozialen	 Einstellungen	 und	 Bewer-
tungen	regelmäßig	zu	reflektieren.	

	

Daraus ergibt sich für unser Ver-
ständnis von Schwesternschaft

•	dass	 alle	 Frauen,	 unabhängig	 von	
Nationalität,	 ethnischer	 Zugehörig-
keit,	sozialer	Stellung,	religiöser	oder	
politischer	 Überzeugung,	 Mitglied	
der	 Schwesternschaft	 werden	 kön-
nen,	sofern	sie	die	satzungsgemäßen	
Voraussetzungen	 erfüllen	 und	 die	
Rotkreuzgrundsätze	 verbindlich	 an-
erkennen7.

•	 	dass	alle	Mitglieder	unserer	Gemein-
schaft	 gleichermaßen	 geachtet	 und	
gefördert	werden.	

•	dass	gegenseitige	Aufrichtigkeit,	Ge-
sprächs-	und	Hilfsbereitschaft	unter-	
einander	 erwartet	 werden;	 dass	 wir	
respektvoll	 miteinander	 umgehen,	
auch	 wenn	 die	 Standpunkte	 unter-
schiedlich	sind.

•	dass	die	Strukturen	der	Schwestern-
schaft	 für	 eine	 rechtzeitige	 und	 ge-
genseitige	 Information	 genutzt	 wer-
den.	Dabei	besteht	eine	gleichzeitige	
Hol-	und	Bringschuld	für	alle	Mitglie-
der.	Durch	weitgehende	Transparenz	
wird	eine	Gleichbehandlung	aller	Mit-
glieder	erreicht.	

•	dass	jedes	Mitglied	das	Angebot	ei-
ner	 individuellen	 Beratung	 und	 För-
derung	 durch	 die	 Schwesternschaft	
nutzen	kann.

•	dass	 über	 eine	 Unterstützung	 von	
Bildungsmaßnahmen,	 Studium	 oder	
anderen	 Qualifizierungsmöglichkei-
ten	 nach	 sachlichen	 und	 fachlichen	
Kriterien,	die	den	Mitgliedern	bekannt	
sind,	entschieden	wird.	Als	Hauptkri-
terium	gilt	die	Gleichheit	der	Behand-
lung	und	nicht	die	absolute	Gleichbe-
handlung8.

•	dass	 jedes	 Mitglied	 auf	 das	 Be-
mühen	 der	 Vorsitzenden,	 der	 Vor-
stands-	 und	 Beiratsmitglieder9	 um	
Unparteilichkeit	vertrauen	kann.

Anmerkungen	1-9	siehe	Seite	20.
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Um	 sich	 das	 Vertrauen	 aller	 zu	 bewahren,	 enthält	 sich	 die	
Rotkreuz-	 und	 Rothalbmondbewegung	 der	 Teilnahme	 an	
Feindseligkeiten	wie	auch,	zu	 jeder	Zeit,	an	politischen,	ras-	
sischen,	religiösen	oder	ideologischen	Auseinandersetzungen.

Für den Begriff Neutralität 
formulieren wir1

Neutralität	 ist	 in	 jeder	 Auseinander-
setzung	 notwendige	 Voraussetzung	
für	die	Glaubwürdigkeit	der	Hilfe2.

Neutrales	Handeln	heißt	nicht,	„nichts“	
zu	tun,	sondern	bei	Konflikten	bewusst	
keine	Partei	zu	ergreifen,	um	aktiv	 für	
die	Wahrung	der	Menschenwürde	ein-
zutreten.

Um	 den	 Notleidenden	 unterschieds-
los	helfen	zu	können,	 ist	es	erforder-
lich,	 sich	 jeglicher	 Urteile	 gegenüber	
den	Konfliktbeteiligten	zu	enthalten3.	

Dort,	wo	die	Humanität	 selbst	ange-
griffen	 wird,	 wissen	 die	 Helfer,	 dass	
nicht	 nur	 die	 Notleidenden,	 sondern	
auch	 sie	 selbst	 zum	 Objekt	 von	 Ge-
walt	werden	können.	

Gegen	 Inhumanität	 ist	 nicht	 Neu-
tralität,	 sondern	 Stellungnahme	 er-	
forderlich.	

Daraus ergibt sich für unser 
pflegerisches Handeln

•	dass	 unsere	 Rolle	 in	 Konfliktsitua-
tionen	im	Arbeitsfeld	darin	besteht,	
sich	 den	 Beteiligten	 als	 neutrale	
Vermittlerin	 anzubieten.	 Wird	 der	
Grundsatz	 der	 Menschlichkeit	 ver-
letzt,	 ist	 aktives	 Eintreten	 in	 der	
Konfliktsituation	 notwendig.	 Vor-
aussetzung	 für	 eine	 neutrale	 Hal-
tung	ist	die	Kenntnis	und	Reflexion	
eigener	Standpunkte.

•	dass	 wir	 daran	 arbeiten,	 uns	 in	
beruflichen	 Konfliktsituationen	 so-
lange	 neutral	 zu	 verhalten,	 wie	
der	 Grundsatz	 der	 Menschlichkeit		
beachtet	wird.

•	dass	wir	durch	Diskretion	und	Ein-
halten	 der	 Schweigepflicht	 gegen-
seitiges	Vertrauen	fördern.

•	dass	 in	einem	Auslandseinsatz	der	
Rotkreuz-	 und	 Rothalbmondbewe-
gung	Neutralität	eine	Grundvoraus-
setzung	darstellt.

Daraus ergibt sich für unser Ver-
ständnis von Schwesternschaft

	
•	dass	wir	im	Konfliktfall	unsere	neu-

trale	 Haltung	 gegenüber	 allen	 Be-
teiligten	 zum	 Ausdruck	 bringen.	
Dies	 setzt	 voraus,	 dass	wir	 unsere	
eigenen	 Standpunkte	 kennen	 und	
reflektieren.

•	dass	der	Schwesternbeirat	als	neu-
trales	 Gremium	 genutzt	 werden	
kann,	 um	 z.	 B.	 ein	 klärendes	 Ge-
spräch	zu	begleiten4.

•	dass	unser	Umgang	gegenüber	 je-
dem	einzelnen	Mitglied	durch	Ach-
tung	und	Respekt	geprägt	ist.

•	dass	Entscheidungen	innerhalb	der	
Schwesternschaft	 nachvollziehbar	
gemacht	 werden,	 um	 gegenseiti-
ges	 Verständnis	 und	 gegenseitige		
Akzeptanz	zu	fördern.

•	dass	 Mitglieder	 in	 den	 jeweiligen	
Tätigkeitsfeldern	 im	 Konfliktfall	 ge-
genüber	 dem	 Einrichtungsträger		
eine	neutrale	Haltung	einnehmen.

Anmerkungen	1-4	siehe	Seite	20.
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Für den Begriff Unabhängig-
keit formulieren wir1

Der	 Grundsatz	 der	 Unabhängigkeit	
umfasst	 drei	 Elemente:	 die	 allge-
meine	 Unabhängigkeit	 der	 gesamten	
Rotkreuzbewegung,	 die	 Funktion	 der	
Nationalen	 Hilfsgesellschaft	 und	 ihre	
Eigenständigkeit	gegenüber	den	staat-
lichen	Organen2.

Unabhängigkeit	 ist	die	Grundlage	 für	
die	weltweite	Hilfeleistung.	
Unabhängigkeit	 bedeutet	 die	 Eigen-
ständigkeit	des	Handelns	 zu	bewah-
ren,	 unabhängig	 von	 politischen,	
ideologischen	 oder	 materiellen	 Ein-
flüssen.

Trotz	 zahlreicher	 Einflüsse	 durch	
staatliche	 Behörden,	 Einrichtungs-	
und	 Kostenträger,	 Interessengrup-
pen	und	Förderer	muss	die	Nationa-
le	 Gesellschaft	 ihre	 Unabhängigkeit	
bewahren,	 um	 allen	 notleidenden	
Menschen	 unterschiedslos	 helfen	 zu	
können.	

Daraus ergibt sich für unser 
pflegerisches Handeln

•	dass	 wir	 unter	 Beachtung	 der	 ge-
setzlichen	Rahmenbedingungen,	der	
Satzung	 und	 des	 Leitbildes	 des	
DRK	 eigene	 Konzepte	 für	 Aus-,	
Fort-	und	Weiterbildung	entwickeln	
und	Studiengänge	konzipieren,	um	
eine	am	Menschen	orientierte	Pfle-
ge	zu	ermöglichen.

•	dass	wir	die	kontinuierliche	Weiter-
entwicklung	der	Professionalisierung	
der	Pflegeberufe	fördern,	damit	wir	
die	 erforderliche	 Pflege	 eigenstän-
dig	bestimmen	können.

•	dass	 sich	 die	 persönliche	 Unab-
hängigkeit	darin	zeigt,	dass	wir	die	
Aufgaben	 eigenverantwortlich	 und	
gewissenhaft	wahrnehmen.	

•	dass	es	uns	ein	Anliegen	ist,	für	den	
Menschen	 durch	 Förderung	 der	
Selbständigkeit	eine	größtmögliche	
Unabhängigkeit	 für	den	 jeweils	be-
troffenen	Menschen	zu	erreichen.

•	dass	 wir	 unser	 pflegerisches	 Han-
deln	vorrangig	nach	dem	Grundsatz	
der	Menschlichkeit	ausrichten.

•	dass	 wir,	 um	 unsere	 Unabhängig-
keit	 zu	 erhalten,	 keine	 Geschenke	
zur	 persönlichen	 Bereicherung	 an-
nehmen3.	

Daraus ergibt sich für unser Ver-
ständnis von Schwesternschaft

•	dass	jede	Interessierte	einen	Antrag	
auf	Mitgliedschaft	stellen	kann.

•	dass	 wir	 als	 Mitglieder	 auf	 der	
Grundlage	 demokratischer	 Prinzi-
pien	unserer	Satzung4	über	die	Be-
lange	der	Schwesternschaft	mitbe-
stimmen	und	diese	Entscheidungen	
mitverantworten.

•	dass	wir	uns	unabhängig	von	den	
politischen,	 wirtschaftlichen	 und	
weltanschaulichen	Einflüssen	von	
den	 Rotkreuz-Grundsätzen	 leiten	
lassen,	 um	 dem	 Grundsatz	 der	
Menschlichkeit	zu	entsprechen5.

•	dass	unsere	Mitglieder	in	Führungs-
positionen	sich	bemühen,	allen	Mit-
gliedern	 eigenverantwortliches	 und	
eigenständiges	Arbeiten	zu	ermög-
lichen.

Die	Rotkreuz-	und	Rothalbmondbewegung	 ist	unabhängig.	
Wenn	auch	die	Nationalen	Gesellschaften	den	Behörden	bei	
ihrer	 humanitären	 Tätigkeit	 als	 Hilfsgesellschaften	 zur	 Sei-
te	 stehen	und	den	 jeweiligen	Landesgesetzen	unterworfen	
sind,	müssen	sie	dennoch	eine	Eigenständigkeit	bewahren,	
die	ihnen	gestattet,	jederzeit	nach	den	Grundsätzen	der	Rot-
kreuz-	und	Rothalbmondbewegung	zu	handeln.

Anmerkungen	1-5	siehe	Seite	20-21.
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Die	 Rotkreuz-	 und	 Rothalbmondbewegung	 verkörpert	 frei-
willige	und	uneigennützige	Hilfe	ohne	jedes	Gewinnstreben.

Für den Begriff Freiwilligkeit 
formulieren wir1 

Der	 Grundsatz	 der	 Freiwilligkeit	 um-
fasst	 drei	 Elemente:	 Freiwilligkeit,	 Eh-
renamtlichkeit	und	Uneigennützigkeit2.

Die	Freiwilligkeit	bringt	die	Motivation	
des	Helfers	zum	Ausdruck,	menschli-
ches	Leid	zu	lindern.
Diese	Hilfe	ist	stets	uneigennützig	und	
frei	von	Zwang.

Niemand	darf	vom	Empfang	humani-
tärer	Hilfe	ausgeschlossen	werden.

Die	hauptamtlich	Tätigen	 in	der	Rot-
kreuz-	 und	 Rothalbmondbewegung	
wählen	 ihre	 Berufe	 aus	 freier	 Ent-
scheidung3.	 Sie	 sind	 zu	 auftragsge-
mäßer,	qualifizierter	Mitarbeit	und	den	
Idealen	 der	 Rotkreuz-	 und	 Rothalb-
mondbewegung	 verpflichtet.	 Unei-
gennützige	 Hilfe	 schließt	 angemes-
sene	Entlohnung	nicht	aus.

Die	ehrenamtlich	Tätigen	verpflichten	
sich,	 über	 ihre	 freiwillige	 Mitglied-
schaft	 an	 satzungsgemäßen	 Aufga-
ben	verbindlich	mitzuwirken4.	

Niemand	kann	durch	Einzelne	oder	
durch	 Staatsgewalt	 zur	 Mitglied-
schaft	 in	 einer	 Gliederung	 der	 Na-
tionalen	 Rotkreuzgesellschaft	 ge-
zwungen	werden.	

Daraus ergibt sich für unser 
pflegerisches Handeln

•	dass	es	unsere	freiwillige	Entschei-
dung	 ist,	 unter	 dem	 Zeichen	 des	
Roten	 Kreuzes	 eine	 qualifizierte	
Pflegeausbildung	oder	ein	Studium	
zu	 absolvieren	 und	 diesen	 Beruf	
auszuüben.	

•	dass	 wir	 ein	 auf	 den	 Grundsätzen	
des	 Roten	 Kreuzes	 basierendes	
Pflegeverständnis	 anerkennen	 und	
es	in	der	täglichen	Arbeit	umsetzen.	
Das	bedeutet,	wir	 setzen	uns	über	
die	 reine	 Fachlichkeit	 hinaus	 für	
mehr	Menschlichkeit	ein.

•	dass	 wir	 die	 Pflicht	 haben,	 dem	
Menschen	 unsere	 Hilfe	 anzubieten	
und	 er	 das	 Recht	 hat,	 Hilfe	 anzu-
nehmen	oder	abzulehnen.	

•	dass	 wir	 eine	 konstruktive	 Zusam-
menarbeit	mit	anderen	Berufsgrup-
pen	im	Gesundheits-	und	Sozialwe-
sen	umsetzen.

•	dass	 wir	 ehrenamtlich	 Tätige	 und	
Angehörige	 in	 die	 professionelle	
Pflege	 integrieren	 und	 sie	 sachge-
recht	anleiten,	um	die	bestmögliche	
Versorgung	 der	 Menschen	 zu	 er-	
reichen.	

Daraus ergibt sich für unser Ver-
ständnis von Schwesternschaft

•	dass	wir	uns	 freiwillig	 für	eine	Mit-
gliedschaft	 entscheiden	 und	 somit	
unser	 Handeln5	 bewusst	 an	 den	
Rotkreuzgrundsätzen	orientieren.

•	dass	sich	nicht	nur	Vorstands-	und	
Beiratsmitglieder,	 sondern	 alle	 Mit-
glieder	freiwillig	nach	eigenen	Fähig-
keiten	und	 Interessen	ehrenamtlich	
innerhalb	der	Schwesternschaft	en-
gagieren	können.

•	dass	 unsere	 Mitglieder	 die	 Mög-
lichkeit	 haben,	 sich	 an	 genera-	
tionsübergreifenden	 Aktivitäten	 der	
Schwesternschaft	und	anderer	Glie-	
derungen	 des	 Roten	 Kreuzes	 zu		
beteiligen.	

•	dass	jedes	Mitglied	die	Möglichkeit	
hat,	sich	über	die	Schwesternschaft	
für	eine	freiwillige	Teilnahme	an	Aus-
landseinsätzen	über	das	IKRK6	oder	
die	 Internationale	 Föderation	 der	
Rotkreuz-	 und	 Rothalbmondbewe-
gung	zu	bewerben.

•	dass	 die	 Schwesternschaft	 nach	
Möglichkeiten	sucht,	ein	professio-
nelles	Ehrenamt	in	ihrem	Aufgaben-
bereich	zu	etablieren.

Anmerkungen	1-6	siehe	Seite	21.
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In	 jedem	Land	kann	es	nur	eine	einzige	nationale	Rotkreuz-	
oder	Rothalbmondbewegung	geben.	Sie	muss	allen	offen	ste-
hen	und	ihre	humanitäre	Tätigkeit	im	ganzen	Gebiet	ausüben.

Für den Begriff Einheit 
formulieren wir 1

Grundlage	 der	 Einheit	 unserer	 Orga-
nisation	 ist	 die	 Gemeinsamkeit	 der	
Zielsetzung2.	

Der	 Sinn	 dieser	 Einheit	 ist	 nicht	 die	
Vereinheitlichung	 oder	 Nivellierung	
der	 Vielfalt,	 sondern	 die	 Bündelung	
und	 das	 Zusammenspiel	 der	 Kräfte	
für	eine	effiziente	Hilfeleistung3.

Einheit	verstehen	wir	als	das	Prinzip,	
das	 die	 Vielzahl	 und	 die	 Verschie-
denartigkeit	 der	 Helfer	 koordiniert.	

Die	 kleinste	 Einheit,	 die	 auch	 der	
schärfste	 Konflikt	 nicht	 außer	 Kraft	
setzen	 kann,	 resultiert	 aus	 der	 Tat-
sache,	dass	 jeder	Mensch	zur	Erhal-
tung	seiner	Existenz	auf	die	Hilfe	sei-
ner	Mitmenschen	angewiesen	ist4.

Das	 Rote	 Kreuz	 vereint	 Menschen	
in	 ihrer	 ganzen	 Verschiedenheit:	 im		
Extremfall	Freunde	und	Feinde.

Daraus ergibt sich für unser 
pflegerisches Handeln

•	dass	die	Berufsethischen	Grundsät-
ze	den	einheitlichen	Begründungs-
rahmen	darstellen.

•	dass	die	Orientierung	an	den	Berufs-
ethischen	Grundsätzen	die	professio-
nelle	 Entscheidungsfindung	 und	 die	
Argumentation	 gegenüber	 anderen	
erleichtert.

•	dass	unser	Handeln	einem	kontinu-
ierlichen	Entwicklungs-	und	Evalua-
tionsprozess	unterliegt,	der	gleicher-
maßen	 Reflexion	 und	 Abstimmung	
voraussetzt.	

•	dass	 einheitliches,	 ethisch	 begrün-
detes	 Handeln	 einen	 verantwortli-
chen	 Umgang	 mit	 der	 Vielfalt	 von	
Pflegetheorien,	 -konzepten	 und	
-modellen	ermöglicht.

Daraus ergibt sich für unser Ver-
ständnis von Schwesternschaft

•	dass	 es	 innerhalb	 der	 nationalen	
Rotkreuzgesellschaft	 nur	 einen	
einzigen	 Verband	 der	 Schwestern-
schaften	gibt5.

•	dass	 sich	 die	 Schwesternschaften	
vom	 Deutschen	 Roten	 Kreuz	 bei	
aller	Unterschiedlichkeit	 als	Einheit	
verstehen	 und	 daher	 kooperativ	
und	konstruktiv	zusammenarbeiten.	
Das	befähigt	sie,	zukunftsorientierte	
Konzepte	im	Gesundheitswesen	zu	
entwickeln	 und	 ein	 überregionales	
Netzwerk	 für	 die	 Mitglieder	 anzu-
bieten.	Dabei	werden	sie	 vom	Ver-
band	der	Schwesternschaften	vom	
Deutschen	Roten	Kreuz	unterstützt.	

•	dass	 wir	 bemüht	 sind,	 die	 Gemein-
schaft	der	Schwesternschaften	durch	
unser	Auftreten	bekannt	 zu	machen	
und	positiv	zu	repräsentieren.

•	dass	wir	unsere	strategischen	Kon-
zepte	in	den	einzelnen	Schwestern-
schaften	 regional	 und	 überregional	
erarbeiten,	überprüfen	und	ein	ein-
heitliches	Vorgehen	miteinander	ab-
stimmen.

Anmerkungen	1-5	siehe	Seite	21.

12 13



Die	 Rotkreuz-	 und	 Rothalbmondbewegung	 ist	 weltumfas-
send.	 In	 ihr	 haben	 alle	 Nationalen	 Gesellschaften	 gleiche	
Rechte	und	die	Pflicht,	einander	zu	helfen.

Für den Begriff Universalität 
formulieren wir1

Universalität	verstehen	wir	als	Prinzip	
der	 Zusammenarbeit	 und	 Koordina-
tion	der	Hilfeleistung	aller	Nationalen	
Gesellschaften	der	Welt.

Universalität	 ist	ohne	die	Grundsätze	
der	Menschlichkeit	und	der	Unpartei-
lichkeit	nicht	zu	realisieren2.

Die	 Universalität	 des	 Roten	 Kreuzes	
und	 Roten	 Halbmondes	 ergibt	 sich	
aus	 der	 Universalität	 menschlichen	
Leidens3.

Daraus ergibt sich für unser 
pflegerisches Handeln

•	dass	 wir	 im	 Rahmen	 der	 Schwes-
ternschaften	vom	Deutschen	Roten	
Kreuz	 nach	 den	 Grundsätzen	 der	
weltumfassenden	 Rotkreuz-	 und	
Rothalbmondbewegung	arbeiten.	

•	dass	wir	die	Menschen	in	ihrem	je-
weiligen	kulturellen	Kontext	in	einer	
multikulturellen	 Gesellschaft	 pfle-
gen	 und	 diese	 Universalität	 schät-
zen.

•	dass	wir	im	Auftrag	und	unter	dem	
Schutz	 des	 IKRK	 und	 der	 Födera-
tion	 der	 Rotkreuz-	 und	 Rothalb-
mondbewegung	 weltweit	 humani-
täre	Hilfe	leisten.

Daraus ergibt sich für unser Ver-
ständnis von Schwesternschaft

•	dass	 wir	 mit	 unseren	 Mitgliedern	
aus	 verschiedenen	 Nationen	 und	
Kulturen	ein	lebendiges	Beispiel	für	
die	Umsetzung	der	Rotkreuzgrund-
sätze	sind.

•	dass	wir	bereit	sind,	uns	gegensei-
tig	zu	unterstützen:		

von	Mitglied	zu	Mitglied,	

von	 Mitglied	 zu	 Schwesternschaft,

von	 Schwesternschaft	 zu	 Mitglied,	

von	Schwesternschaft	zu	Schwes-
ternschaft,

von	Schwesternschaft	zum	Verband	
der	Schwesternschaften,	

vom	Verband	der	Schwesternschaf-
ten	zu	den	Schwesternschaften,	

vom	Verband	der	Schwesternschaf-
ten	zum	Deutschen	Roten	Kreuz,

vom	 Deutschen	 Roten	 Kreuz	 zur	
weltweiten	Rotkreuz-	und	Rothalb-
mondbewegung.

•	dass	 die	 Schwesternschaften	 für	
ihre	 Mitglieder	 die	 Möglichkeiten	
zu	 einem	 internationalen	 Einsatz	
über	das	IKRK	und	die	Föderation		
schaffen.

Anmerkungen	1-3	siehe	Seite	21.
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Amberg 
Schwesternschaft	Wallmenich-Haus	v.	BRK	e.V.
Haager	Weg	9a,	92224	Amberg
Telefon: 0	96	21/49	96-0
Fax:	0	96	21/49	96-34
eMail:	info@wallmenichhaus.de
Internet:	www.wallmenichhaus.de

Berlin
DRK-Schwesternschaft	Berlin	e.V.
Mozartstraße	37,	12247	Berlin
Telefon:	0	30/30	35-54	50
Fax: 0	30/30	35-54	73
eMail: verwaltung@drk-schwesternschaft-berlin.de	
Internet: www.drk-schwesteschaft-berlin.de

Bonn
DRK-Schwesternschaft	„Bonn“	e.V.
Venusbergweg	17	b,	53115	Bonn
Telefon:	02	28/2	69	01-0
Fax:	02	28/2	69	01-29
eMail:	zentrale@schwesternschaft-bonn.drk.de
Internet:	www.schwesternschaft-bonn.drk.de

Bremen
Bremische	Schwesternschaft	vom	Roten	Kreuz	e.V.
St.-Pauli-Deich	26,	28199	Bremen
Telefon:	04	21/55	99-392
Fax:	04	21/55	99-8	51
eMail:	DRK-SchwHB@t-online.de
Internet:	www.schwesternschaft-
bremen.drk.de

Chemnitz
Schwesternschaft	vom	DRK	Sachsen	e.V.
Rabensteiner	Mühlweg	5,	09117	Chemnitz
Telefon:	03	71/3	35	47-00
Fax:	03	71/3	35	47-1	77
eMail:	schwesternschaft@drk-chemnitz.de
Internet:	www.drk-chemnitz.de

Coburg
Schwesternschaft	Coburg	vom	BRK	-	Marienhaus	-	e.V.
Gustav-Hirschfeld-Ring	1,		96450	Coburg
Telefon:	0	95	61/8	25-0
Fax:	0	95	61/8	25-1	11
eMail:	mail@sw-coburg.de	
Internet:	www.schwesternschaft-coburg.de

Darmstadt
Alice-Schwesternschaft	vom	RK	Darmstadt	e.V.
Dieburger	Straße	31	B,	64287	Darmstadt
Telefon:	0	61	51/4	02-40	02
Fax: 0	61	51/4	02-40	09
eMail:	b.schmidt@alice-schwesternschaft.de
Internet:	www.alice-schwesternschaft.de

Essen
DRK-Schwesternschaft	Essen	e.V.
Hohlweg	8,	45147	Essen
Telefon:	02	01/72	32	700	
Fax:	02	01/70	21	76
eMail:	s.schmalz@drk-schwesternschaft-essen.de
Internet:	www.drk-schwesternschaft-essen.de

Flensburg
DRK-Schwesternschaft	Elsa	Brändström	e.V.
Mürwiker	Straße	2,	24943	Flensburg
Telefon:	04	61/3	14	40-0
Fax:	04	61/3	83	22
eMail:	verwaltung@drk-schwesternschaft-flensburg.de
Internet:	www.drk-schwesternschaft-flensburg.de

Frankfurt / M.
Schwesternschaft	vom	Roten	Kreuz	Frankfurt	am	
Main	von	1866	e.V.
Alfred-Brehm-Platz	11,	60316	Frankfurt
Telefon:	0	69/40	71-6	77
Fax:	0	69/40	71-4	33
eMail:	schwesternschaft.1866@rkkh-ffm.de

Frankfurt / M.
DRK-Schwesternschaft	Bad	Homburg-Maingau	e.V.
Alfred-Brehm-Platz	11,	60316	Frankfurt
Telefon:	0	69/40	71-6	77
Fax:	0	69/40	71-4	33	
eMail:	schwesternschaft.bhomburg@rkkh-ffm.de

Gelsenkirchen
DRK-Schwesternschaft	Westfalen	e.V.
Scherner	Weg	1,	45894	Gelsenkirchen
Telefon:	02	09/59	24	00
Fax:	02	09/59	19	03
eMail:	info@schwesternschaft-westfalen.drk.de
Internet:	www.schwesternschaft-westfalen.drk.de

Göttingen
DRK-Schwesternschaft	„Georgia-Augusta“	e.V.
Luttertal	4,	37075	Göttingen
Telefon: 05	51/5	88	42	
Fax:	05	51/4	26	33
eMail:	DRK.Georgia-Augusta@t-online.de
Internet:	www.drk-georgia-augusta.de

Hamburg
DRK-Schwesternschaft	Hamburg	e.V.
Max-Brauer-Allee	133,	22765	Hamburg
Telefon:	0	40/81	90	07-0	
Fax:	0	40/81	90	07-25
eMail:	swh@schwesternschaft-hamburg.drk.de
Internet:	www.schwesternschaft-hamburg.drk.de

Hannover
DRK-Schwesternschaft	Clementinenhaus	e.V.
Lützerodestraße	1,	30161	Hannover
Telefon:	05	11/33	94-32	57
Fax:	05	11/31	37	54
eMail:	schwesternschaft@clementinenhaus.de
Internet:	www.schwesternschaft-hannover.drk.de

Itzehoe
DRK-Schwesternschaft	Ostpreußen	e.V.
Beethovenstraße	1,	25524	Itzehoe
Telefon:	0	48	21/9	58	00
Fax:	0	48	21/95	80	11
eMail:	info@drk-schwesternschaft.de
Internet:	www.drk-schwesternschaft-itzehoe.de

Karlsruhe
Badische	Schwesternschaft	v.	Roten	Kreuz		
-	Luisenschwestern	-	e.V.
Kochstraße	4a,	76133	Karlsruhe
Telefon:	07	21/9	85	90-0
Fax:	07	21/98	59	017
eMail:	info@drk-badische-schwesternschaft.de
Internet:	www.	drk-badische-schwesternschaft.de

Kassel
DRK-Schwesternschaft	Kassel	e.V.
Hansteinstraße	29,	34121	Kassel
Telefon:	05	61/30	86-5	900	
Fax:	05	61/30	86	59	04
eMail:	Info@drk-schwesternschaft-kassel.de
Internet:	www.drk-schwesternschaft-kassel.de

Kiel
DRK-Anschar-Schwesternschaft	Kiel	e.V.
Kronshagener	Weg	128	a,	24116	Kiel
Telefon:	04	31/12	211-0
Fax:	04	31/1	22	08	59
eMail:	info@anschar-schwestern.de
Internet:	www.anschar-schwestern.de

Kiel
DRK-Heinrich-Schwesternschaft	e.V.
Kronshagener	Weg	130c,	24116	Kiel
Telefon:	04	31/12	211-16
Fax:	04	31/1	22	08	59
eMail:	info@heinrich-schwestern.de
Internet:	www.heinrich-schwestern.de

Krefeld
DRK-Schwesternschaft	Krefeld	e.V.
Hohenzollernstraße	91,	47799	Krefeld
Telefon:	0	21	51/58	97-0	
Fax:	0	21	51/58	97-39
eMail:	verwaltung@DRK-Schwesternschaft-Kr.de
Internet:	www.drk-schwesternschaft-kr.de

Lübeck
DRK-Schwesternschaft	Lübeck	e.V.
Marlistraße	10,	23566	Lübeck
Telefon:	04	51/98	90	29	60
Fax:	04	51/98	90	29	50
eMail:	DRK-SchwHL@t-online.de
Internet:	www.drk-schwhl.de

Lüneburg
DRK-Augusta-Schwesternschaft	e.V.
Heinrich-Heine-Straße	48,	21335	Lüneburg
Telefon:	0	41	31/7	89	65-0	
Fax: 0	41	31/7	89	65-50
eMail:	schwesternschaft@drk-augusta.de
Internet:	www.drk-augusta.de

Mainz
Alice-Schwesternschaft	Mainz	vom	DRK	e.V.
Carlo-Mierendorff-Straße	1e,	55124	Mainz
Telefon:	0	61	31/9	47	51-0
Fax:	0	61	31/94	75-1	903
eMail:	info@alice-schwesternschaft-mainz.de
Internet:	www.alice-schwesternschaft-mainz.de

Anschriften der 33 Schwesternschaften
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Marburg
DRK-Schwesternschaft	Marburg	e.V.
Deutschhausstraße	25,	35037	Marburg/Lahn
Telefon:	0	64	21/60	03-0
Fax:	0	64	21/60	03-1	42
eMail:	office@drk-schwesternschaft-marburg.de
Internet:	www.drk-schwesternschaft-marburg.de

München
Schwesternschaft	München	v.	Bayer.	Roten	Kreuz	e.V.
Rotkreuzplatz	8,	80634	München
Telefon:	0	89/13	03-10	01	
Fax:	0	89/13	03-10	05
eMail:	info@swmbrk.de
Internet:	www.swmbrk.de

Neustadt / Weinstr.
DRK-Schwesternschaft	Rheinpfalz-Saar	e.V.
Sauterstraße	81,	67433	Neustadt/Weinstr.
Telefon:	0	63	21/4	84	48-0
Fax:	0	63	21/4	84	48-30
eMail:	info@drk-schwesternschaft-neustadt.de
Internet:	www.drk-schwesternschaft-neustadt.de

Nürnberg
Schwesternschaft	Nürnberg	v.	Bayer.	Roten	Kreuz	e.V.
Berliner	Platz	16,	90489	Nürnberg
Telefon: 09	11/5	86	05-0
Fax:	09	11/5	86	05-84
eMail:	info@schwesternschaft-nuernberg.de
Internet:	www.schwesternschaft-nuernberg.de

Sande
Oldenburgische	Schwesternschaft	vom	Roten	Kreuz	e.V.
Nordwest-Krankenhaus,	26452	Sande
Telefon:	0	44	22/6	91	
Fax:	0	44	22/27	26
eMail:	drk-schwesternschaft-ol@t-online.de
Internet:	www.oldenburgische-schwesternschaft.de

Stuttgart
Württ.	Schwesternschaft	vom	Roten	Kreuz	e.V.
Relenbergstraße	90,	70174	Stuttgart
Telefon:	07	11/20	22-0	
Fax:	07	11/20	22-1	20
eMail:	verwaltung@wssrk.de
Internet:	www.wssrk.de

Wiesbaden
RK-Schwesternschaft	Oranien	e.V.
Schöne	Aussicht	41,	65193	Wiesbaden
Telefon: 06	11/58	83	81
Fax:	06	11/52	13	45
eMail:	a.beltz@oranienev.de

Wilhelmshaven
DRK-Schwesternschaft	„Übersee“	e.V.
Gökerstraße	125L,	26384	Wilhelmshaven
Telefon:	0	44	21/13	94	40
Fax:	0	44	21/13	94	42
eMail:	DRK-Schw.Uebersee@t-online.de

Wuppertal
DRK-Schwesternschaft	Wuppertal	e.V.
Rudolfstraße	86,	42285	Wuppertal
Telefon:	02	02/2	80	66-0	
Fax:	02	02/89	91	80
eMail:	info@drk-schwesternschaft-wuppertal.de
Internet:	www.drk-schwesternschaft-wuppertal.de

Anschrift des Verbandes der 
Schwesternschaften vom DRK

Verband	der	Schwesternschaften		
vom	Deutschen	Roten	Kreuz	e.V.
Carstennstr.	58	-	60,	12205	Berlin
Telefon:	0	30/84	78	29-0
Fax: 0	30/84	78	29–25
eMail:	drk-schwesternschaften@drk.de
Internet:	www.rotkreuzschwestern.de

Anschrift der Werner-Schule vom DRK

Werner-Schule	vom	DRK
Bildungseinrichtung	des	Verbandes	der	
Schwesternschaften	vom	Deutschen	Roten	Kreuz	e.V.	
Reinhäuser	Landstraße	26,	37083	Göttingen
Telefon:	05	51/5	00	72-0
Fax:	05	51/5	00	72-22
eMail:	info@werner-schule.de
Internet:	www.werner-schule.de
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schaften	vom	Deutschen	Roten	Kreuz	e.V.,1995.

Broschüre	des	Verbandes	der	Schwesternschaften	vom	
Deutschen	 Roten	 Kreuz	 e.V.,	 Vergangenheit,	 Gegenwart,	
Zukunft.

Berufsordnung	 für	 professionell	 Pflegende,	 Verband	 der	
Schwesternschaften	vom	DRK	e.V.,	2002.

Mitgliederordnung	für	die	Schwesternschaften	vom	Deut-
schen	Roten	Kreuz,	2004.

Mustersatzung	 für	 Schwesternschaften	 vom	 Deutschen	
Roten	Kreuz,	2004.

Satzung	 des	 Verbandes	 der	 Schwesternschaften	 vom	
Deutschen	Roten	Kreuz	e.V.,	2004.

Satzung	des	Deutschen	Roten	Kreuzes,	2000.

Das	 DRK-Leitbild,	 Rotkreuzgrundsätze,	 Unser	 Selbstver-
ständnis,	 Leitsatz,	 Leitlinien	 und	 Führungsgrundsätze,	
1995.

Grundsatzaussagen	zum	Strategiefeld	Pflege,	DRK	1999.

Die	Rotkreuzschwestern,	Broschüre,	2000.

Ergebnissammlung	 des	 Bundeskongresses	 des	 Verban-
des	der	Schwesternschaften	vom	Deutschen	Roten	Kreuz,	
Münster,	2003.

Literaturhinweis

Der	Zeitreisende	-	Die	Visionen	des	Henry	Dunant,	Eveline	
Hasler,	dtv	2003,	ISBN	3-423-13073-3.

Externe Beraterinnen

Oberin	i.R.	Ute	Herbst

Dr.	Heike	Spieker,	Teamleiterin	„Internationales	Recht,	Ver-
breitungsarbeit	 und	 Internationale	 Gremien“,	 Generalse-
kretariat	des	DRK,	Berlin

Prof.	Dr.	Barbara	Städtler-Mach,	Evangelische	Fachhoch-
schule	Nürnberg
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Seite 3:	Grundsatz Menschlichkeit 
1Sinngemäße	 Formulierungen	 aus	 Veröffentlichungen	
von:	 Pictet,	 Jean:	 Die	 Grundsätze	 des	 Roten	 Kreuzes,		
S.	23-41;	Satzung	des	DRK	und	Satzung	des	Verbandes	
der	Schwesternschaften	vom	DRK,	2004,	sowie	dem	DRK-
Leitbild	1995;	Schlögel,	Anton:	Der	Grundsatz	der	Mensch-
lichkeit,	Fachmagazin	DRK,	2/1991,	S.48/49.

2Pflegerisches	 Handeln	 definiert	 sich	 für	 die	 Rotkreuz-
schwester	aus	den	Berufsethischen	Grundsätzen	vom	Ver-
band	der	Schwesternschaften	vom	DRK	(1995)	sowie	der	
Berufsordnung	 des	 Verbandes	 der	 Schwesternschaften	
vom	DRK	e.V.,	2002	(vgl.	auch	Abt-Zegelin,	Angelika:	Son-
derbeilage	 in	 „Die	 Schwester/Der	 Pfleger“,	 07/2002)	 und	
gilt	folglich	für	alle	Grundsätze.

3Unser	 Verständnis	 vom	 Miteinander	 in	 der	 Schwestern-
schaft	ergibt	sich	aus:	Mustersatzung	und	Mitgliederord-
nung	der	Schwesternschaft	(jeweils	in	der	Fassung	1995)	
sowie	der	Satzung	des	Verbandes	der	Schwesternschaf-
ten	vom	DRK,	2004.

4Mensch	beinhaltet	:	Patient,	Kunde,	Klient,	Bewohner.

5Alle	Aussagen	beziehen	sich	auf	alle	Altersstufen	in	jeder	
denkbaren	 Lebensumgebung	 (häusliche	 Umgebung,	 Kli-
nik,	Heim,	Pflegeheim	etc.).

Seite 5: Grundsatz Unparteilichkeit
1Sinngemäße	 Formulierungen	 aus	 Grundlagenpublikatio-
nen,	vgl.:	Pictet,	Jean:	a.	a.	O.,	S.	42-56;	Satzung	des	DRK	
und	Satzung	des	Verbandes	der	Schwesternschaften	vom	
DRK,	 2004,	 sowie	 dem	 DRK-Leitbild	 1995;	 Seibt,	 Horst:	
Der	 Grundsatz	 der	 Unparteilichkeit,	 Fachmagazin	 DRK,	
3/1991,	S.60/61.

2Vgl.:	Pictet,	Jean:	a.	a.	O.,	S.	53	ff.	und	Haug,	Hans	u.	a.:	
Menschlichkeit	 für	 alle	 –	 die	 Weltbewegung	 des	 Roten	
Kreuzes	und	des	Roten	Halbmonds,	S.	464/465.

3Vgl.:	Pictet,	Jean:	a.	a.	O.,	S.	55	f.
	
4Vgl.:	Berufsordnung	des	Verbandes	der	Schwesternschaften	
vom	DRK	e.V.

5Die	Aufgabe	der	Rotkreuzschwester	 liegt	 in	der	begrün-
deten	„Stellungnahme“	in	Bezug	auf	gesetzte	Prioritäten.

6Zur	objektiven	Prüfung	gehören	die	 institutionellen	Rah-
menbedingungen	 des	 Arbeitsfeldes,	 wie	 z.	 B.	 Leitbild,					
Standards	etc.

7Vgl.	 Satzung	 der	 Schwesternschaft,	 §	 4	 Grundsätze	 für	
die	Mitgliedschaft.

8Vgl.:	Pictet,	Jean:	a.	a.	O.,	S.	52.

9Gremien	in	der	Schwesternschaft,	vgl.	Satzung,	Dritter	Teil	
–	Vereinsorgane.

Seite 7: Grundsatz Neutralität
1Sinngemäße	 Formulierungen	 aus	 Grundlagenpublikati-
onen,	 vgl.:	 Pictet,	 Jean:	 a.	 a.	 O.,	 S.	 57-64;	 Satzung	 des	
DRK	und	Satzung	des	Verbandes	der	Schwesternschaften	
vom	DRK	e.V.,	2004,	sowie	dem	DRK-Leitbild	1995;	Ipsen,	
Knut:	 Der	 Grundsatz	 der	 Unabhängigkeit,	 Fachmagazin	
DRK,	4/1991,	S.	46-47.

2Haug,	Hans	:	a.	a.	O.,	S.	465	(466).
	
3Vgl.	Pictet,	Jean	:	a.	a.	O.,	S.	58	ff.

4Vgl.:	 Mitgliederordnung	 und	 Satzung	 der	 Schwestern-
schaft	und	gegebenenfalls	Beiratsordnung.

Seite 9: Grundsatz Unabhängigkeit
1Sinngemäße	 Formulierungen	 aus	 Grundlagenpublikatio-
nen,	vgl.:	Pictet,	Jean:	a.	a.	O.,	S.	65-73;	Satzung	des	DRK	
und	Satzung	des	Verbandes	der	Schwesternschaften	vom	
DRK,	2004,	sowie	dem	DRK-Leitbild	1995;	Bock,	Georg:	
Der	 Grundsatz	 der	 Unabhängigkeit,	 Fachmagazin	 DRK,	
6/1991,	S.	46-47.

2Pictet,Jean:	a.	a.	O.,	S.	65.

3Mitgliederordnung	 der	 Schwesternschaften	 vom	 Deut-
schen	Roten	Kreuz,	2004,	Artikel	1,	Nr.	5.

4Mustersatzung	 der	 Schwesternschaften	 vom	 Deutschen	
Roten	Kreuz,	2004,	Dritter	Abschnitt	–	Vereinsorgane.

5Mustersatzung	 der	 Schwesternschaften	 vom	 Deutschen	
Roten	Kreuz.,	2004,	§	1,	§	4,	Abs.	I.

Seite 11: Grundsatz Freiwilligkeit
1Sinngemäße	 Formulierungen	 aus	 Grundlagenpublikati-
onen,	 vgl.:	 Pictet,	 Jean:	 a.	 a.	 O.,	 S.	 74-85;	 Satzung	 des	
DRK	und	Satzung	des	Verbandes	der	Schwesternschaften	
vom	DRK,	2004,	sowie	dem	DRK-Leitbild	1995;	Jeep,	Ru-
dolf:	Der	Grundsatz	der	Freiwilligkeit,	Fachmagazin	DRK,	
1/1992,	S.	110-111.

2Es	gibt	eine	Hierarchie	der	sieben	Rotkreuz-Grundsätze.	
Substanzielle	(Menschlichkeit,	Unparteilichkeit),	abgeleite-
te	Grundsätze	(Neutralität,	Unabhängigkeit)	und	institutio-
nelle	 Grundsätze	 (Freiwilligkeit,	 Einheit,	 Universalität),	 die	
Form	und	Funktion	der	gesamten	Bewegung	regeln;	vgl.:	
Pictet,	Jean	:	a.	a.	O.,	S.	18-19.

3Haug,	Hans:	a.	a.	O.,	S.	482.

4Jeep,	Rudolf:	a.	a.	O.	,	S.	110.
	
5Handeln	bezieht	sich	hier	auf	das	Miteinander	im	Vereins-
leben	 innerhalb	der	Schwesternschaft	und	umfasst	somit	
mehr	als	das	berufliche	Handeln.

6IKRK:	Internationales	Komitee	vom	Roten	Kreuz.

Seite 13: Grundsatz Einheit
1Sinngemäße	 Formulierungen	 aus	 Grundlagenpublikati-
onen,	 vgl.:	 Pictet,	 Jean:	 a.	 a.	 O.,	 S.	 86-89;	 Satzung	 des	
DRK	und	Satzung	des	Verbandes	der	Schwesternschaften	
vom	 DRK,	 2004,	 sowie	 dem	 DRK-Leitbild	 1995,	 Klemp,	
Thomas:	 Der	 Grundsatz	 der	 Einheit,	 Fachmagazin	 DRK,	
2/1992,	S.	48/49.

2Haug,	Hans	:	a.	a.	O.,	S.	487-492.

3Pictet,	Jean	:	a.	a.	O.,	S.	86	ff.

4Berufsethische	 Grundsätze	 des	 Verbandes	 der	 Schwes-
ternschaften	vom	Roten	Kreuz	e.V.,1995.

5Vgl.:	 Satzung	 des	 Verbandes	 der	 Schwesternschaften	
vom	DRK	e.V.

Seite 15: Grundsatz Universalität
1Sinngemäße	 Formulierungen	 aus	 Grundlagenpublikatio-
nen,	vgl.:	Pictet,	Jean:	a.	a.	O.,	S.	90-95;	Satzung	des	DRK	
und	Satzung	des	Verbandes	der	Schwesternschaften	vom	
DRK,	 2004,	 sowie	 dem	 DRK-Leitbild	 1995;	 Klemp,	 Tho-
mas:	Der	Grundsatz	der	Universalität,	Fachmagazin	DRK,	
3/1992,	S.	71.

2Klemp,	Thomas,	a.	a.	O.

3Klemp,	Thomas,	a.	a.	O.

Anmerkungen
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